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Hinweise zum Auflösungsvertrag

Schriftform Wirksamkeitsvoraussetzung

Auflösungsverträge müssen gemäß § 623 BGB schriftlich abgeschlossen werden, ansonsten sind sie unwirksam.

Zu § 1: Aufhebung des Arbeitsverhältnisses

Alternative 1

Das ...

bestehende Arbeitsverhältnis wird im gegenseitigen Einvernehmen auf Veranlassung des Arbeitgebers aus personenbedingten Gründen unter Einhaltung der ordentlichen Kündi​gungsfrist mit Ablauf des ________________________ aufgelöst. (1)

Alternative 2

Das Arbeitsverhältnis der Parteien wird auf Veranlassung des Arbeitgebers zur Vermeidung einer personenbedingten Kündigung wegen Erkrankung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist mit Ablauf des
_____________________________ aufgelöst.

Alternative 3

Das Arbeitsverhältnis der Parteien wird auf Veranlassung des Arbeitgebers zum
_________________________ unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist aufgeho​ben. (2)

Alternative 4

Das Arbeitsverhältnis der Parteien wird auf Veranlassung des Arbeitgebers zum
_________________________ aufgehoben. (2)

Anmerkungen zu den Alternativen 1 - 4 von § 1:

Zu (1)
Eine personenbedingte Kündigung käme bei nicht unerheblichen krankheitsbeding​ten Fehlzeiten der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters oder bei krankheitsbedingter Leis​tungsminderung, die es nicht mehr zulässt, die arbeitsvertraglich geschuldeten Leistungen zu erbringen, in Betracht.

Zu (2)
Bei diesen Regelungen wird das Arbeitsamt eine Sperrfrist für den Bezug von Arbeitslosengeld, die in der Regel 12 Wochen beträgt, verfügen, wenn die Mitarbei​terin/der Mitarbeiter keinen wichtigen Grund für die Beendigung des Arbeitsverhält​nisses anführen kann.

Zu § 2 Freistellung

Alternative
anstelle von „mit sofortiger Wirkung“ kann ggf. gesetzt werden „ab ...“

Anmerkungen zu § 2
Steht der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter bei Beendigung noch ein Urlaubsanspruch zu, ent​steht ein Abgeltungsanspruch. Die Freistellung sollte deshalb nur unter Anrechnung auf Urlaubsansprüche erfolgen.

Soweit eine Freistellung entfällt, ist dieser Passus zu streichen.

Sollte von einer Freistellung abgesehen werden, jedoch noch Urlaubsansprüche bestehen, ist, wenn eine Urlaubsabgeltung vermieden werden soll, eine Bestimmung in die Auflösungs​vereinba​rung aufzunehmen, dass der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter der für die Zeit bis zur Beendi​gung des Arbeitsverhältnisses noch zustehende Urlaub von ... Arbeitstagen für die Zeit vom _______________________ bis _____________________ erteilt wird.

Zu § 3 - Vergütungsfortzahlung

Die Verpflichtung zur Vergütungsfortzahlung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ergibt sich bereits aus dem Gesetz; eine klarstellende Regelung in der Aufhebungsvereinba​rung ist jedoch sinnvoll.

Zu § 4 Abfindung

Die Arbeitsgerichte orientieren sich bei der Unterbreitung von Vergleichsvorschlägen zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses häufig an der Faustregel ½ Bruttomonatsgehalt je Beschäftigungsjahr. An diese Regel sind die Parteien jedoch nicht gebunden. In vielen Fällen wird die Faustregel der Interessenlage auch nicht gerecht, weil die Erfolgsaussichten einer etwaigen Kündigungsschutzklage sowie die Chancen der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters, ein Anschlussverhältnis zu finden, nicht hinreichend berücksichtigt werden.

Ausstellung eines Zeugnisses

Je nach Interessenlage (insbesondere bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus betriebs​bedingten Gründen) kann es angezeigt sein, dass in die Auflösungsvereinbarung eine Bestimmung aufgenommen wird, wonach sich der Arbeitgeber verpflichtet, neben einem wohlwollenden qualifizierten Endzeugnis (zu dessen Ausstellung der Arbeitgeber verpflichtet ist) zum Ausscheidetermin auch ein wohlwollendes qualifiziertes Zwischenzeugnis auszu​stellen.
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